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Loos vermitteln. Und wie kann dies geschehen? Soll etwa auch hier

noch das Spiel von seite der Schule gepflegt werden? Hat es auch

hier noch seinen wohlberechtigten Platz? Wir sagen ja. Auch hierund

zwar nicht nur während den ersten Schuljahren, sondern solange das

Kind die Schule besucht, soll das Spiel neben der Arbeit zu seinem

Rechte kommen. Und warum? (Schluß folgt.)

Handfertigkeits- und Huushultnugs-Unterricht.
1. Welche Stellung nehmen wir der Einführung des Haus-

ha l t n ngsu n t er rich ts für Mädchen in den Lehrplau der Volks-
schulen gegenüber ein? Leitsähe einer preuß. Lehrerversammlnug- I) Die
Notwendigkeit einer besseren Vorbildung des weiblichen Geschlechts für seinen späteren

Beruf als Hausfrau und Mutter wird anerkannt. 2) In dem Haushnltungs-
unterricht erblicken wir nicht das für deren Zweck geeignete Mittel, denn u. er

ist nicht umfassend genug, da er sich in der Hauptsache auf den Kochunterricht
beschränkt; i>. er kommt dem Mädchen, die seiner am meisten bedürfen — das

sind die, welche nicht zu gehöriger Zeit bis zur Oberstufe der Schule hinaus-
rücken, — nicht zu gute; «?. es liegt zwischen diesem Unterrichte und seiner

Anwendung im Leben ein zu großer Zeitraum, so daß dem wichtigen pädago»

gischen Grundsätze Schleiermachers nicht Recbnung getragen wird: „Alle Kennt-
nisse, die wir mitteilen, alle Fertigkeiten, die wir üben können, sind nur ein
wirklich Gewordenes, wenn sie im gemeinsamen Leben ein wirksames bleiben."

Dazu kommt, daß er nicht ohne schwere Schädigung der bestehenden Organi-
sation der Volksschule sich einführen läßt. 3) Ein Wirksameres Mittel, als es

der Haushaltungsunterricht ist, erblicken wir in der Einführung besonderer

Lehrpläne für Mädchenschulen, in denen der eigentümlichen Lebensaufgabe des

weiblichen Geschlechtes Rechnung getragen wird.
2. Ueber das Verb n ndsthema: „Welche Stellung nehmen

wir der Einfügung des Handfertigkeitsunterrichtes der Kua-
ben ic. gegenüber ein?" hat der KönigsbergerLehrerverein in seinerSitzung

am k7. September nachstehende Leitsätze angenommen- „l. Der Königsberger
Lehrerverein weist die Einfügung des Handfertigkeitsunterrichts für Knaben in
den Lehrplan der Volksschule zurück; 2. er ist dafür, daß der Betrieb desselben,

wo die Verhältnisse es gestatten, außerhalb der schul- und lehrplanmäßigen Zeit
stattfinde; 3. er ist von der Nützlichkeit und Zweckmäßigkeit des HaushaltnngS-
Unterrichts für Mädchen überzeugt, wünscht aber, daß derselbe in die demnächst

zu begründenden Fortbildungsschulen für Mädchen gelegt werde. 4. Inwieweit
Knabenhandarbeits- und Haushaltiingsknnde zu Erziehungsmitteln gehören, das

muß erst in jahrelangen praktischen Versuchen erwiesen werden." Kollege Böhm
hatte ausgeführt, daß die Einfügung des Handarbeitsunterrichts die Gesundheit
der Kinder und das Handwerk schädige, die Lchrziele ungünstig verschiebe, den

häuslichen Fleiß der Kinder beeinträchtige und die Bildung des Lehrerstnndes

Herabdrücke. Orthographiereform und die Einführung der Einheitsschule seien

notwendiger als die Betreibung des HandsertigkeitsunterrichtS. Der Haushal-
tungsunterricht sei für aus der Schule entlassene Mädchen notwendig und ge-

höre daher in die Fortbildungsschulen für Mädchen. Kollege Brückmaun war
der Meinung, daß noch jahrelange praktische Versuche und eine gründliche Re-

form der jetzigen Schulverhältnisse notwendig seien, um zur vollen Klarheit in
dieser Angelegenheit zu kommen.
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